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psychische gefährdung: Mobbing	
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	Nr.
	Kriterien
	Bewertung: ja (wenn die Handlung mindestens einmal in der Woche über einen Zeitraum von 6 Monaten zutrifft)

	1.
	Mitarbeiter werden vom Verursacher daran gehindert, sich zu bestehenden Problemen oder aktuellen Themen zu äußern.
	3 Punkte

	2.
	Es wird psychischer Druck ausgeübt, z. B. durch Schreien, ungerechtfertigte Kritik, Telefonterror, Drohungen etc.
	8 Punkte

	3.
	Der Kontakt zum Mobbingopfer wird auf abwertende Weise verweigert, z. B. durch Gesten oder Gespräche.
	2 Punkte

	4.
	Das Mobbingopfer wird systematisch isoliert, z. B. durch räumliche, technische oder organisatorische Verhältnisse.
	5 Punkte

	5.
	Arbeitsaufgaben werden zur Strafe ohne fachliche Begründung verändert.
	7 Punkte

	6.
	Die Reputation des Mobbingopfers wird geschädigt oder zerstört, z. B. durch Gespräche, Handlungen, Verbreitung von (negativen) Informationen etc.
	10 Punkte

	7.
	Es gibt Gewalt oder Gewaltandrohung.
	10 Punkte

	8.
	Es gibt sexuelle Belästigung oder Stalking.
	10 Punkte

	Wenn der Betroffene unter einer oder mehreren der aufgeführten Handlungen mindestens einmal in der Woche über einen Zeitraum von 6 Monaten zu leiden hat und eine Punktzahl von 20 erreicht wird, kann eindeutig von Mobbing gesprochen werden. Der „Ausführende“ muss dann mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen rechnen.
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